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1  Zahlungsdienstegesetz – 
 Zahlungsinstitute

Mit 1. November 2009 trat das Bundes
gesetz Zahlungsdienstegesetz – ZaDiG in 
Kraft und setzt die europäische Richt
linie, die sogenannte Zahlungsdienste 
richtlinie (Payment Service Directive –
PSD) 2007/64/EG, um. Diese Richt
linie bildet den rechtlichen Rahmen für 
den einheitlichen Zahlungsverkehr im 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
und führt eine neue Kategorie von 
 Zahlungsdienstleistern ein, die soge
nannten Zahlungsinstitute. Dadurch 
können erstmals nicht nur Kreditinsti
tute, sondern auch Nichtbanken unter 
bestimmten Aufsichts und Konzessions
bestimmungen (Zahlungsinstitutskon
zession) des ZaDiG – und nicht auf
grund einer Bankkonzession nach dem 
Bankwesengesetz (BWG) – Zahlungs
dienstleistungen erbringen. Es findet 
eine Entkoppelung der Zahlungsdienste 
von Bankgeschäften statt und Kredi t
institute verlieren ihre bisherige Mono
polstellung zur Erbringung von Zah
lungsdienstleistungen und müssen sich 
gegenüber Zahlungsinstituten im Wett
bewerb behaupten. Ziel der europäi
schen Richtlinie ist, ein größeres 
 Angebot und einen stärkeren Wett
bewerb zu gewährleisten sowie die 
 Niederlassungs und Dienstleistungs
freiheit zu fördern.

1.1  Konzessionspflichtige 
 Zahlungsdienste gemäß  
§ 1 Abs. 2 ZaDiG

 – Ein und Auszahlungsgeschäft 
 – Zahlungsgeschäft

 – Lastschriftgeschäft
 – Zahlungskartengeschäft
 – Überweisungsgeschäft

 – Zahlungsgeschäft mit Kreditgewäh
rung

 – Zahlungsinstrumentegeschäft
 – Finanztransfergeschäft
 – Digitalisiertes Zahlungsgeschäft

1.2 Situation in Österreich
Seit Inkrafttreten des ZaDiG liegt die 
laufende Überwachung der Zahlungs
institute in der Zuständigkeit der Finanz
marktaufsicht (FMA) und der OeNB. 
Es gibt eine klare Kompetenzaufteilung 
zwischen den Institutionen. Primäre 
Aufgabe der FMA ist vor allem die 
Durchführung von Konzessionsverfahren 
und behördlichen Aufsichtsverfahren. 
Die OeNB hingegen ist für die Erfassung 
und Auswertung von qualitativen Infor
mationen, VorOrtPrüfungen sowie 
für die behördliche Überwachung von 
Mängelbehebungen durch Zahlungsins
titute zuständig. 

In Österreich gibt es derzeit drei 
 lizensierte Zahlungsinstitute. Zwei sind 
zur Erbringung des digitalisierten Zah
lungsgeschäfts im Sinn des § 1 Abs. 2 Z 6 
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ZaDiG berechtigt und eines ist zur Er
bringung des Zahlungsinstrumente
geschäfts im Sinn des § 1 Abs. 2 Z 4 
ZaDiG berechtigt. Gegenwärtig ist kein 
österreichisches Zahlungsinstitut in 
 anderen EWRMitgliedstaaten gemäß  
§ 13 Abs. 1 ZaDiG tätig. 

Derzeit gibt es in Österreich 106 
grenzüberschreitend tätige Zahlungs
institute, die Tätigkeiten im Rahmen 
der Dienstleistungsfreiheit ausüben und 
im Zahlungsinstitutsregister der FMA 
verzeichnet sind.2 Davon haben 75 Zah
lungsinstitute ihren Sitz im Vereinigten 
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Königreich, wovon 67 zur Erbringung 
von Finanztransfergeschäften im Sinn 
des § 1 Abs. 2 Z 5 ZaDiG berechtigt 
sind, gefolgt von neun Zahlungsinsti
tuten mit Sitz in den Niederlanden, 
acht Zahlungsinstituten in Deutschland 
und vier Instituten, die ihren Sitz in 
 Irland haben. Weitere Länder im Zah
lungsinstitutsregister sind Frankreich, 
Belgien, Malta, Litauen, Bulgarien, 
Schweden, Dänemark, Luxemburg und 
die Slowakei. 

Betrachtet man alle in und auslän
dischen Zahlungsinstitute, dominieren 
die Finanztransfergeschäfte mit 75 Zah
lungsinstituten; davon bieten 56 Insti
tute nur das Finanztransfergeschäft an 
und keine anderen Zahlungsdienste. 
An zweiter Stelle folgt das Zahlungs
instrumentegeschäft mit 32 berechtigten 
Unternehmen, danach das Zahlungs
geschäft mit 27 Berechtigungen. Das 
Schlusslicht bildet das Digitalisierte Zah
lungsgeschäft mit sieben Zulassungen. 

Gemäß § 12 Abs. 2 ZaDiG haben 
drei Zahlungsinstitute aus EWRMit
gliedstaaten eine Zweigstelle in Öster
reich errichtet.

  
1.3  Meldepflichten von 

 Zahlungsinstituten

Gemäß § 15 ZaDiG haben Zahlungsins
titute jederzeit ausreichend Anfangs
kapital zu halten. Das Mindesteigen
mittelerfordernis für Zahlungsinstitute 
variiert je nach Geschäftsmodell zwi
schen 20.000 und 125.000 EUR. 
1.   20.000 EUR, wenn das Zahlungs

institut nur das Finanztransferge
schäft betreibt. 

2.   50.000 EUR, wenn das Zahlungs
institut das Digitalisierte Zahlungs
geschäft betreibt und 

3.   120.000 EUR, wenn folgende Zah
lungsdienste betrieben werden:

 a)  Ein und Auszahlungsgeschäfte

b)  Zahlungsgeschäfte mit oder ohne 
Kreditgewährung

c)  Zahlungsinstrumentegeschäft
Abgesehen von den Bestimmungen 
über das Anfangskapital gemäß § 15 
Abs. 1 ZaDiG haben die Institute jeder
zeit mindestens Eigenmittel zu halten, 
die nach einer der folgenden drei Metho
den berechnet werden können. 
1.  Bei Methode A muss die Eigenmit

telunterlegung mindestens 10% der 
fixen Gemeinkosten des Vorjahres 
entsprechen.

2.  Bei Methode B muss die Eigenmittel
unterlegung mindestens ein Zwölf
tel der Gesamtsumme der von dem 
Zahlungsinstitut im Vorjahr ange
führten Zahlungsvorgänge betragen.

3.  Die Methode C stützt sich auf einen 
maßgeblichen Indikator, der sich aus 
folgenden Bestandteilen zusammen
setzt:
a) Zinserträge,
b) Zinsaufwand,
c)  Einnahmen aus Provision und 

Entgelten sowie
d)  Sonstige betriebliche Erträge.

Aufgrund § 20 ZaDiG wurden von der 
FMA die ZahlungsinstituteMeldever
ordnung (ZIMVV) und die Verord
nung über die Anlage zum Prüfbericht 
(ZAPV) erlassen. Damit sind Zahlungs
institute verpflichtet, Informationen zur 
Bilanz sowie zur Gewinn und Verlust
rechnung, Informationen zur Beurtei
lung und Überwachung der Risiken, 
Auskünfte zur Einhaltung der Eigen
mittelvorschriften sowie unternehmens
bezogene Stammdaten, einen Jahres
abschluss und eine Anlage zum Prüf
bericht zu melden. Diese Meldungen 
werden in standardisierter Form auf 
elektronischem Weg an die OeNB 
übermittelt. Im Rahmen einer gemein
samen Datenbank wird der FMA der 
Zugriff auf die Meldeinhalte ermöglicht. 


